
3.1.13 Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – 
JArbSchG) 

Vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.04.2013 
(BGBl. I S.868) 

Dritter Abschnitt   Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel   Arbeitszeit und Freizeit 

§ 17   Sonntagsruhe  

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.  

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur  

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,  

2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen 
naturnotwendig vorgenommen werden müssen,  

3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist,  

4. im Schaustellergewerbe,  

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei 
Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),  

6. beim Sport,  

7. im ärztlichen Notdienst,  

8. im Gaststättengewerbe.  

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch 
Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, 
wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht haben.  

§ 18   Feiertagsruhe  

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche nicht 
beschäftigt werden.  

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen des § 17 Abs. 
2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.  

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist der 
Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche 
freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 

§ 20   Binnenschiffahrt  



In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:  

(...) 

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an jedem 
Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 
31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem 
Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein 
freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien 
Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen.  

§ 21a   Abweichende Regelungen  

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann 
zugelassen werden,  

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis 
zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders 
zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden 
in einem Ausgleichszeitraum von zwei Monaten,  

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu 
kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen,  

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu einer 
Stunde täglich zu verlängern,  

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an jedem 
Samstag zu beschäftigen, wenn stattdessen der Jugendliche an einem anderen Werktag derselben 
Woche von der Beschäftigung freigestellt wird,  

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei 
einer Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an einem 
anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmittags von der Beschäftigung 
freizustellen,  

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schaustellergewerbe 
sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu 
beschäftigen. 

(...) 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1 
genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.  

 


